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Dienstleistungsvereinbarung über die Konto- und Depotver-
mittlung 

1. Vertragsparteien 

1.1 Im Rahmen der Konto- und Depoteröffnung geht der Kunde eine vertragliche Beziehung mit der 

BG & Partner AG, Industriestrasse 56, 9491 Ruggell, Liechtenstein (nachfolgend die «Gesellschaft» 

oder «BGP») und Interactive Brokers Ireland Limited, North Dock One, 91/92 North Wall Quay, 

Dublin 1 D01 H7V7, Ireland (nachfolgend "IBKR") ein.  

 

1.2 Die BGP erbringt im Zusammenhang mit dieser Dienstleistungsvereinbarung ausschliesslich Konto- 

und Depotvermittlungsdienstleistungen sowie allgemeine, rein technische und anwendungsbezo-

gene Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Handelsplattform für den Kunden. Details zu die-

sen Leistungen sind den Ziff. 4 dieser Dienstleistungsvereinbarung sowie den Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen über die Konto- und Depotvermittlung unter Ziff. 2.1 und Ziff. 2.2 zu entnehmen.  

Unabhängig der Tatsache, dass die BGP über eine aufsichtsrechtliche Zulassung verfügt, werden in 

diesem Zusammenhang keinerlei Vermögensverwaltungsdienstleistungen nach dem Vermögensver-

waltungsgesetz (VVG) erbracht. 

 

1.3 Interactive Brokers Limited ist Vertragspartner des Kunden betreffend aller weiteren Dienstleistun-

gen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Handel von Wertpapieren auf der Handelsplattform 

von IBKR. 

 

 

2. Bestätigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

2.1 Der Kunde bestätigt mit seiner Zustimmung zu dieser Dienstleistungsvereinbarung auch die Zustim-

mung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen über die Konto- und Depotvermittlung der BGP 

und in diesem Zusammenhang auch zu dem Preisverzeichnis der BGP. 

 

2.2 Mit Zustimmung zu dieser Dienstleistungsvereinbarung stimmt der Kunde zu, dass er die derzeit 

gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBKR («Customer Agreement» einsehbar auf der 

Interactive Brokers Website) zur Kenntnis genommen hat. Über allfällige Änderungen der Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen von IBKR wird der Kunde ausschliesslich von IBKR direkt informiert. 

Daneben bestätigt der Kunde alle ihm seitens IBKR offengelegte Vereinbarungen und Informationen 

(einsehbar auf der Interactive Brokers Website) empfangen und zur Kenntnis genommen zu haben. 

 

 

3. Bevollmächtigung zur Konto- und Depoteröffnung 

3.1 Durch die Zustimmung zu dieser Dienstleistungsvereinbarung ermächtigt der Kunde die BGP die 

Konto- und Depoteröffnung bei IBKR im Namen, auf Rechnung und auf Risiko des Kunden vorzube-

reiten. Dazu gehört die elektronische Eingabe der übermittelten Kundendaten und die elektronische 

Übermittlung der vom Kunden bereitgestellten Dokumente. Die BGP hat das Recht, ohne Angabe 

von Gründen den Abschluss eines Vertrags abzulehnen. Die BGP ist nicht berechtigt, sich Eigentum 

oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. 

 

https://gdcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/Registration_v2.formSampleView?formdb=4750
https://ndcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/Agreements?listing=IBLLC2021-client
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3.2 Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Gesellschaft mit der Weiterleitung der Konto- 

und Depoteröffnung an IBKR und mit der Erbringung der weiteren Dienstleistungen vor Ablauf des 

14-tägigen Rücktrittsrecht von diesem Vertrag beginnt. 

 

 

4. Tätigkeit der Gesellschaft im Rahmen des Dienstleistungsverhältnis-

ses 

4.1 Neben der Konto- und Depotvermittlung erbringt die BGP allgemeine, rein technische und anwen-

dungsbezogene Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Handelsplattform bei IBKR. Dies be-

trifft insbesondere die technische Unterstützung bei Problemen mit der Handelsplattform, Schulun-

gen im Zusammenhang mit der Bedienung der Handelsplattform und einen Hilfsdienst für techni-

sche Probleme aller Art. 

 

4.2 Im Rahmen der Konto- und Depotvermittlung zu IBKR sind konkrete Vermögensanlageentscheide 

nicht Gegenstand der Tätigkeit von BGP. Es erfolgt weder eine Anlageberatung noch eine Anlagever-

mittlung sowie eine Wertpapiernebendienstleistung – auch nicht im Falle eines Systemausfalles. Mit 

Zustimmung zur Dienstleistungsvereinbarung nimmt der Kunde zur Kenntnis, dass keinerlei Bera-

tungsdienstleistungen im Sinne einer Wertpapierdienstleistung oder -nebendienstleistung durch die 

BGP erbracht wird. Der Kunde hat jegliche Anlageentscheidungen ausschliesslich selbst zu treffen. 

 

4.3 Sofern durch die BGP Informationen, wie bspw. News Artikel, Analysen, Marktkommentare oder 

Charts zur Verfügung gestellt werden, so dienen die bereitgestellten Informationen dem Kunden als 

Weiterbildung zu allgemeinen Themen der Finanzmärkte und sind nicht als Anlageberatung zu ver-

stehen. 

 

 

5. Vergütung der Gesellschaft 

5.1 Für die Vermittlung der Konto- und Depoteröffnung bei IBKR und ihre darüber hinaus gehenden 

technischen Dienstleistungen erhält die BGP eine fortlaufende Vergütung, die sich wie folgt zusam-

mensetzt: 

Die BGP erhält einen Anteil an den Handelsgebühren, die von IBKR beim Kunden pro Kauf, Verkauf, 

Umtausch oder sonstigem Handel eines Finanzinstruments erhoben werden. Darüber hinaus kann 

die BGP auch Zinszahlungen auf das Konto-Saldo des Kunden erhalten. Die Höhe der Handelsge-

bühren sowie die Höhe der Zinszahlungen sind im Preisverzeichnis ausgewiesen, welches der Web-

site von Optimtrader zu entnehmen ist. 

 

5.2 Mit der Zustimmung zu dieser Dienstleistungsvereinbarung bevollmächtigt der Kunde die BGP, in 

seinem Namen und auf seine Rechnung IBKR anzuweisen, die erwähnten Vergütungsbestandteile 

direkt an die BGP zu bezahlen.  
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6. Kündigung 

6.1 Die Dienstleistungsvereinbarung unterliegt keiner Mindestlaufzeit und kann von jeder der Parteien 

jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 14 Tagen gekündigt werden. 

 

6.2 Die BGP ist berechtigt, bestehende Geschäftsverbindungen jederzeit nach freiem Ermessen und ohne 

Angabe von Gründen aufzuheben. Auch bei Bestehen einer Kündigungsfrist oder eines vereinbarten 

Festtermins ist die Gesellschaft zur sofortigen Aufhebung der Geschäftsbeziehung berechtigt, wenn 

der Kunde mit einer Leistung in Verzug ist, sich seine Vermögenslage wesentlich verschlechtert hat, 

eine Zwangsvollstreckung gegen ihn vorgenommen wird oder ein Strafverfahren gegen ihn anhängig 

ist, das die Reputation der Gesellschaft gefährdet. 

 

 

7. Kommunikationsmittel 

Die Gesellschaft und der Kunde legen als Kommunikationsmittel die Nutzung von E-Mails fest. Darüber hin-

aus erklärt der Kunde sein Einverständnis, dass notwendige Informationen und Mitteilungen auch über das 

Online-Portal von Optimtrader zur Verfügung gestellt werden können. Der Kunde verpflichtet sich, alle im 

Online-Portal hinterlegten Dokumente und Nachrichten regelmäßig und zeitnah abzurufen und inhaltlich zu 

prüfen. 

 

 

8. Anwendbares Recht  

Die Rechtsbeziehungen des Kunden mit der Gesellschaft unterstehen dem Recht des Fürstentums Liechten-

stein. 

 

 

9. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Vaduz. Der Kunde unterzieht sich für alle Verfahren dem gleichen Gerichtsstand. Er kann 

indessen auch an seinem Domizil oder vor jedem anderen zuständigen Gericht beziehungsweise jeder ande-

ren zuständigen Behörde belangt werden. 

 


